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Beschluss
Die Beschwerde gegen den Beschluss des Sozialgerichts Berlin vom 29. Juni 2006 wird zurückgewiesen.

Außergerichtliche Kosten sind auch für das Beschwerdeverfahren nicht zu erstatten.

Gründe:

Ein Anordnungsgrund für den Erlass einer einstweiligen Anordnung ist, nachdem das JobCenter Pankow der Antragstellerin bis zum 31.
Dezember 2006 Regelleistungen und Kosten der Unterkunft gewährt, nicht mehr erkennbar. Die Kostenentscheidung beruht auf einer
entsprechenden Anwendung des § 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG). Dieser Beschluss ist nicht mit der Beschwerde zum Bundessozialgericht
anfechtbar (§ 177 SGG).
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